
II-- bey der B~ilaf.en ::ll den stenographischen Proto~(ollen,A:1es Nationalrates 

XII. Geset7.sebungsperiode 

der Abgeordneten 

und Genossen 

Anfrage 

Dr. 

an den Bundesminister für Finanzen 

betreffend Ausgleichsfond für Familienheihilfen 

Nach § Llo des Familienlastenausgleichsgesetzes sind Überschüsse 

aus der gesamten Gebarung des Ausgleichsfond s für Familienbei

hilfen dem Re servefonds zuzmve isen. Hiera ur sind in einem Kalen-

derjahr, in dem sich Überschüsse ergeben, jeweils nach Ende eines 

Kalendervierteljahres Vorschüsse zu leisten; die Mi,ttel des Reser

vefonds sind auf Konten beim Österreichischen Postsparkassenamt 

zu halten. 

Bei unveränderter Gesetzeslage würden im kommenden Jahr erhebliche 

Überschüs~ des Ausgleichsfonds entstehen; diese wären beim Post

sparkassenamt zu veranlagen. AuchtLie Absicht, die Fal!Jilienbei

hilfen ab 1.1.1971 zu erhöhen, schließt gerin,o,'ere tjberschüsse im 

kommenden Jahr nicht aus, wenn das Ausmaß der Erhöhungen die zu 

erwartenden Überschüsse nicht erreicht. 

Die ge~fertigten Abgeordneten stellen daher an Sie foJ,gende 

A n fra gen: 

1. Welcher Uberschuß wird im kommenden Jahr im Ausgleichsfonds für 

Familienbeihilfen entstehen, wenn keine Beihilfenerhöhung er-

folgt? 

2. Welcher Ubersehuß wird verbleiben, wenn der im familienpolitj.

sehen Beirat ausgearbeitete Plan einer gestaffelten Familienbei

hilfenerhöhung durchgeführt wird? 

J. Haben Sie mit dem Vsterreichiscben Postsparkassmarnt Fühlung 

dariiber aufgenommen, mit 'H~lchelfl Ertrag die Uberschußbeträge 

dort veranlagt werden 'können? 

4. Wenn ja, mit welchem Ergebnis? 
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s. 1v'enll. nein, mit welcher Verzinsung rechnen Sie? 

6. Gewährleistet die gesetzliche Vorschrift des § 40 Abs.9 

Familienlastenausgleichsgesetz überhaupt eine optimale 

Veranlagung der Reservemittel? 
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